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hier in besteht eine Mögl ichkeit  der Qual i f iz ierung der Ziel

best immung bei derart igen Verdachtshinweisprüfungen, wobei 

dann in der Regel die gesamte erste Verdacht igenbefragung und 

andere strafprozessuale Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit  

den entsprechenden pol i t isch-operat iven Maßnahmen der Best im

mung der pol i t isch-operat iven einschl ießl ich untersuchungs

mäßigen Zielstel lung dienen. Die weitere bzw. weiteren Ver- 

dächt igenbefragung(en) müssen dann der zielstrebigen Verwirk

l ichung dieser Zielstel lung dienen«,

Zu beachten ist  dabei,  daß bei diesen Ausgangssituat ionen im 

Zusammenhang mit  notwendig zu real is ierenden Sicherheitsbedürf-  

nissen die unverzügl iche Real is ierung strafprozessualer Prü

fungshandlungen erforderl ich sein kann, in deren Ergebnis sich 

nicht der Verdacht einer Straftat bestät igt  und in deren Er

gebnis bewiesen wird, daß der dem Anlaß zur Prüfung der Ein-,  

le i tung eines Ermit t lungsverfahrens innewohnende Verdachtshin

weis absolut unbegründet war. Das kann, wie die Praxis in den 

Untersuchungsabtei lungen des MfS in den vergangenen Oahren mehr

fach bestät igte, beispielsweise der Fal l  sein bei unbegründeten 

anonymen und pseudonymen Anzeigen und Mit tei lungen über beab

sicht igte'  Stra f  taten gemäß § 213 (2,)  StGB von Auslands und 

Reisekadern.,  Zur Gewährleistung der Erhöhung der Rechtssicher

heit  der Bürger unseres Staates ist  es in diesen Fäl len unbe

dingt erforderl ich, die Verdächt igen im Anschluß an die Ver

dachtshinweisprüf ung vol lkommen zu rehabi l i t ieren. Das betr i f f t  

sowohl deren Stel lung im Arbeitskol lekt iv als auch in anderen 

gesel lschaft l ichen Bereichen als auch die mit  der Bestät igung 

als Auslands- und Reisekader verbundenen Rechte und Pf l ichten. 

Die vol lständige Rehabi l i t ierung ist  jedoch dann nicht erfor

derl ich, wenn sich im Rahmen der strafprozessualen Verdachts- 

hinweisprüfung zwar nicht der Verdacht einer Straftat bestät igt  

s ich aber andere Anhaltspunkte ergeben, daß der Verdächt ige 

mit  seinem bisherigen Verhalten den Anlaß zur Verdachtshin

weisprüfung .gerechtfert igt  hat und sich daraus Schlußfolge-


